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Trennung von Planung und Aus-
führung mit ihrer hohen Bedeu-
tung für Qualitätssicherung und
Verbraucherschutz käme es zum
Verschwinden vieler regionaler
Architektur- und Ingenieurbüros
sowie zur Konzentration auf we-
nige, meist internationale Groß-
büros in den Ballungszentren.

Die mittelständischen Büros mit
selten mehr als zehn bis 15 Mitar-
beitern fänden abseits privater
Kleinaufträge keinen relevanten
Markt mehr, obwohl gerade sie als
vertraute und kompetente Partner
mit regionalem Verantwortungs-
bewusstsein die Interessen ihrer
öffentlichen Auftraggeber vertre-
ten und auch in Krisenzeiten zu
den Rettungsankern in der Region
gezählt haben.

Nachteile für Kommunen

und Auftraggeber

Auch auf Seite der öffentlichen
Auftraggeber stünde künftig der
Aufwand in keinem wirtschaft-
lich vernünftigen Verhältnis zum
Ertrag. Denn mit der geplanten
Neuregelung steigt nicht nur der
Verwaltungsaufwand auf ein
kaum mehr handbares Maß.
Auch die Kosten für die Durch-
führung der Verfahren werden
deutlich steigen. Und das liegt
weder im Interesse der Kommu-
nen noch der Bürgerinnen und
Bürger.

Die Politik ist jetzt gefragt: Der
Wahnsinn für alle Beteiligten –
Auftraggeber wie Auftragnehmer
– muss gestoppt werden. Lö-
sungsmöglichkeiten bieten die
Beibehaltung der bisherigen ge-
trennten Betrachtung der Pla-
nungsleistungen oder – wie bei
den Juristen mit 750 000 Euro be-
reits geschehen – eine deutliche
Anhebung des Schwellenwerts
auf etwa 1 000 000 Euro. Dies
entspräche dem korrespondieren-
den Schwellenwert für Bauleis-
tungen. Ein Verstecken hinter
Europa ist hier falsch am Platz.
> WERNER WEIGL
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beprozessen weit besser vertraut
und mit Referenzprojekten deut-
lich besser gerüstet als unsere meist
regional und kleinteilig struktu-
rierten Architektur- und Inge-
nieurbüros. Generalplanerleistun-
gen können die meisten davon si-
cher nicht anbieten. Erst recht
nicht, wenn hierzu im europawei-
tem Vergabeverfahren umfangrei-
che und objektspezifische Referen-
zen vorgelegt werden müssen.

Baukultur und

Qualität gefährdet

Beide Aspekte – Generalüber-
nehmer- und Generalplanerverga-
be – führen zu erheblichen Struk-
turänderungen mit mittelstands-
feindlichen Konsequenzen: Ne-
ben der Aufgabe der bewährten

eine europaweite Ausschreibung
zu umgehen.

Das Ziel aus Brüssel – mehr eu-
ropaweite Ausschreibungen –
würde ins Gegenteil verkehrt:
Werden im Bereich der Objektgrö-
ßen bis zu 5 000 000 Euro bislang
wenigstens Teile der Planungsleis-
tungen europaweit ausgeschrie-
ben, wäre das bei der geplanten
Vergaberechtsänderung nicht
mehr der Fall. Die bewährte und
Baukultur sowie -qualität sichern-
de Trennung von Planung und
Bauausführung würde auf dem Al-
tar des Vergaberechts geopfert.

Eine weitere Ausweichstrategie
ist die Vergabe aller Planungsleis-
tungen an einen Generalplaner.
Bereits jetzt zeigt sich bei europa-
weiten Ausschreibungen eine Ten-
denz zur Bevorteilung von großen
Planungsgesellschaften. Diese
sind mit den europaweiten Verga-

von 5000 bis 10 000 Euro an. Der
Wahnsinn wird offensichtlich: Für
die Vergabe einer Planungsleis-
tung von wenigen Tausend Euro
entstehen zusätzliche Beraterkos-
ten in derselben Größenordnung
wie das eigentliche Planungsho-
norar.

Völlig absurd wird der neue
Ansatz in der Vergabeordnung
bei Objekten in dieser Größen-
ordnung, wenn dann bei der ge-
meinsamen Vergabe von Pla-
nungs- und Bauleistung für keine
der Leistungen mehr eine europa-
weite Ausschreibung erforderlich
wird, da der dafür geltende
Schwellenwert von 5 186 000
Euro bei weitem nicht erreicht
wird. Mancher der Vergabeord-
nung unterliegende Auftraggeber
würde in Versuchung geraten,
durch die gemeinsame Vergabe
von Bau- und Planungsleistung

artige Projekte etwa 20 Prozent
aus, hier also 240 000 Euro. Bis-
lang wäre für keine der Planungs-
leistungen, da separat zu betrach-
ten, ein VOF-Verfahren nötig.
Künftig wird dagegen für jede Pla-
nungsleistung unabhängig von
dem jeweiligen tatsächlichen Ho-
norar ein solches Verfahren erfor-
derlich.

Immenser Aufwand

und höhere Kosten

Abgesehen von den immensen
Aufwendungen sowohl auf Be-
werber- als auch Auftraggeberseite
können diese Verfahren von vie-
len kleineren Verwaltungseinhei-
ten nur mit externen Beratern ab-
gewickelt werden. Allein dafür fal-
len pro Planungsdisziplin Kosten

Wer kennt nicht das Problem:
Die Schule muss saniert

oder ein neuer Kindergarten ge-
baut werden. Eigentlich eine über-
schaubare Planungs- und Bauauf-
gabe. Wäre da nicht das Vergabe-
recht.

Derzeit sind Planungsleistungen
ab 207 000 Euro europaweit über
ein VOF-Verfahren auszuschrei-
ben. In den meisten Fällen war
dieser Schwellenwert bei den zi-
tierten kleineren Bauaufgaben
nicht oder höchstens für die Ar-
chitektenleistung erforderlich, da
bislang die einzelnen Planungs-
disziplinen wie Architektur, Trag-
werksplanung, Haustechnik,
Elektrotechnik oder Vermessung
separat betrachtet werden konn-
ten.

Nicht so nach dem derzeitigen
Entwurf der künftigen Vergabe-
verordnung VgV. Dort soll nun
festgelegt werden, dass die Hono-
rare sämtlicher Planungsleistun-
gen für ein Bauvorhaben zusam-
mengezählt und dem derzeitigen
Schwellenwert von 207 000 Euro
gegenübergestellt werden müssen.
Überschreitet die Summe der ein-
zelnen Planungshonorare diesen
Wert, müssten künftig für alle die-
se Planungsleistungen dem bishe-
rigen VOF-Verfahren vergleichba-
re europaweite Ausschreibungs-
verfahren durchgeführt werden.

Ein Beispiel: Die Baukosten für
einen Kindergarten betragen netto
1 200 000 Euro. In der Regel ma-
chen die Planungskosten für der-

Harsche Kritik der Ingenieurekammer-Bau an der beabsichtigten künftigen Vergabeordnung VgV
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Stadtquartier angelegt. Es ist eine
campusartige Bebauung mit an-
sprechenden Bürogebäuden und
aufgewerteten Grünanlagen ge-
plant.

Die Kosten für das Gesamtkon-
zept der Zusammenlegung mit ei-
ner Fläche von 62 000 Quadratme-
tern werden sich laut Söder auf
rund 362 Millionen Euro belaufen.
Der Minister bezeichnete das „als
angemessen für das Niveau, was
Bayern hat“.

Der Entwurf stammt von den
Architekten Bär, Stadelmann,
Stöcker, die bei einem Realisie-
rungswettbewerb unter Beteili-
gung der Landeshauptstadt Mün-
chen mit der WGF Objekt GmbH
Landschaftsarchitekten zum
Zuge kamen. Beide Planungsbü-
ros kommen aus Nürnberg.
> FRIEDRICH H. HETTLER

tätig, 600 Mitarbeiter leisten ihren
Dienst an zwölf ausgelagerten Be-
arbeitungsstellen in ganz Südbay-
ern (Deggendorf, Dillingen, Eich-
stätt, Ingolstadt, Mühldorf, Pas-
sau, Straubing und Zwiesel). Das
Finanzamt München entstand zum
1. August 2009, als in einer
deutschlandweit einzigartigen or-
ganisatorischen Neuordnung erst-
mals alle Finanzämter einer großen
Stadt zu einer Einheit zusammen-
gelegt wurden.

Freiflächen für

das Stadtquartier

Momentan sind die Beschäftig-
ten noch auf sechs Standorte ver-
teilt: Deroystraße, Karlstraße,
Winzererstraße, Prinz-Ludwig-
Straße, Seidlstraße und Augusten-
straße. Mit der Zusammenfassung
der Münchner Arbeitsgebiete wird
die Verwertung von hochwertigen,
staatseigenen Grundstücken in der
Innenstadt möglich. Die Aufgabe
von Anmietungen spart zusätzlich
nicht nur erhebliche Kosten, so Sö-
der, sondern bringe auch verstärkt
Synergieeffekte.

In den weiteren Bauabschnitten
sollen insbesondere die Bestands-
gebäude auf dem Areal Deroystra-
ße 4, Deroystraße 22, Deroystraße
20 und Deroystraße 18 abgebro-
chen und durch Neubauten an na-
hezu gleicher Stelle ersetzt werden.
Auch die Fläche des Servicezen-
trums soll neu bebaut werden. Wie
von der Stadt München gefordert,
werden auch Freiflächen für das

schen Staatsbauverwaltung dieser
Größenordnung im Passivhaus-
standard, erklärte der Leiter des
Staatlichen Bauamts München 1,
Kurt Bachmann, beim Spaten-
stich. Auf der Dachfläche wird eine
Photovoltaikanlage mit einer Leis-
tung von 25 kWp errichtet. Sie lie-
fert etwa 20 000 kWh/Jahr und
spart rund 2,6 Tonnen CO2 im Jahr
ein. Nach derzeitigem Planungs-
und Durchführungsstand ist eine
Inbetriebnahme des Neubaus vo-
raussichtlich im Sommer 2018
möglich.

Das Münchner Finanzamt hat
nicht nur von der Größe her eine
einzigartige Sonderstellung in
Deutschland. Von den 3400 Be-
schäftigten sind 2800 in München

Arbeitseinheiten ziehen dann aus
ihren bisherigen – verteilten – Un-
terbringungen in der Deroystraße
und Karlstraße aus.

Das Gebäude wird als Stahlbe-
tonkonstruktion mit sechs oberir-
dischen Vollgeschossen, einem
Technikgeschoss und zwei unterir-
dischen Geschossen errichtet, in
dem unter anderem Registratur,
Lager und Tiefgarage Platz finden.
Neben den Büros für die Beschäf-
tigten soll es in dem Neubau außer-
dem einen Sitzungssaal, Bespre-
chungsräume sowie einen Aus-
und Fortbildungsraum geben.

Die Baumaßnahme ist ein Mus-
terbeispiel für eine nachhaltige
und energiesparende Bauweise: Es
ist der erste Neubau der bayeri-

ter die Vorteile der Maßnahme. Au-
ßerdem habe München die Mög-
lichkeit, die frei werdenden Flä-
chen zu kaufen und dann neu zu
strukturieren. Dabei denkt Söder
an Wohnungsbau. 66 Millionen
Euro investiert der Freistaat in den
ersten Bauabschnitt des Steuer-
campus mit einer Nutzfläche von
rund 12 000 Quadratmetern. Der
Neubau ist der erste von insgesamt
sechs Bauabschnitten.

Die Gesamtbaumaßnahme be-
ginnt mit der Errichtung eines zen-
tralen Verwaltungs- und Büroge-
bäudes für 650 Mitarbeiter in der
Nord-West-Ecke des Areals an der
Deroystraße. Bisher war hier ein
Parkplatz. Künftig sollen auf dem
Gelände der gesamte Veranla-
gungsbereich sowie die Rechtsbe-
helfsstelle des Finanzamts Mün-
chen untergebracht werden. Diese

Das Finanzamt München ist mit
rund 3400 Mitarbeitern das größte
Finanzamt in Deutschland. Mit 44
Milliarden Euro jährlich erwirt-
schaftet es 42 Prozent des gesam-
ten bayerischen Steueraufkom-
mens. „Jetzt bekommt dieses Fi-
nanzamt der Superlative ein neues
Zuhause: Alle Münchner Arbeits-
gebiete werden sukzessiv in der
Deroystraße zum Steuercampus
München zusammengeführt“, so
Finanzminister Markus Söder in
München beim Spatenstich für den
ersten Bauabschnitt.

„Für den Freistaat bedeutet das
schlagkräftigere Strukturen mit ei-
nem effizientem Personaleinsatz,
für die Beschäftigten ein modernes
angenehmes Arbeitsumfeld und
für die Stadt München eine bauli-
che Aufwertung des gesamten
Stadtviertels“, betonte der Minis-

Finanzminister Markus Söder beim Spatenstich für den 1. Bauabschnitt des Steuercampus München an der Deroystraße

Neues Zuhause für das Finanzamt der Superlative

Auf dem ehemaligen Parkplatz wird schon fleißig gearbeitet.

Hans-Herbert Szymanski, Leiter des Finanzamts München, Finanzminister
Markus Söder und Kurt Bachmann, Leiter des Staatlichen Bauamts München
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Die Spaten für den Spatenstich.


